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DerVerwaltungsgerichtshofüberdieWohnbausteuervenFamilienhäusern .
DieEigentümerineinesWienerHauses,daslediglichvonihr

undihrenVerwandtenbewohntwird ,hattevoreinigenMonatenbeimWiener
Magistratbeantragt,dieWehnbausteuerneuvorzuschreiben,dadieRäume
desHausesin drei selbständigeWohnungenzerfallen ;für zweidieser
Wohnungenseienin letzter ZeitauchKüchenerrichtetworden.Nachdurch¬
geführtenErhebungenhatjedochderMagistratdiesesAnsuchenabgewiesen.Erhatin derBegründungausgeführt ,dassVeränderungenbaulicherArt
nichtvorgenommenwordenseien ;durchdieBenützungdreierRäumeim
MezzanindesHausesdurchdieSchwägerinderHauseigentümerinunddurch
dieBenützungeinzelner ,nichtimZusammenhangstehenderRäumeimPar¬
terre undMezzanindesHausesdurchdenSohnderHauseigentümerinhabe
dasHausdenCharaktereinesFamilienhausesnichtverloren,dadurchdie
ZuweisungvonRäumenaneinzelneFamilienmitgliederkeineselbständigen
WohnungenimSinnedesGesetzesgeschaffenwordenseien .Ueberdiesbe-¬
findensich in denangeblichselbständigenWehnungenkeineKüchen ,da
dieAufstellungtransportablerKochherdeindenBadezimmerndieseBade-¬
zimmernichtin Küchenverwandelnkönne .DievonderHauseigentümerin
angerufeneAbgabenberufungskemmissionhatdieEntscheidungdesMagistra-¬
tes bestätigt .DieAbgabenberufungskommissionhatdazuauchausgeführt
dassdernachdemWohnbausteuergesetzgeforderteBestandeinesWohnrau¬mesundeinerKüchenichtdaseinzigeKriteriumfürdenBestandeiner
selbständigenWohnung,sondernblossdasMinimumderVoaussetzungenhie-¬
fürsei .DamitRäume,diederHauseigentümervondemvonihmselbstbe-¬
nütztenFamilienhausabvermietet,alsselbständigeWohnungzubetrachten
seien ,müsstendieseRäumedenselbenCharakter,wieeineMietwohnungin
einemZinshaushaben .Dastreffeabernichtzu ,weildieangeblichselb¬
ständigenWohnungennichteinmaldaserwähnteMinimumanVoraussetzungen,
nämlichWohnraumundKüche ,aufweisen ,dadieangeblichenKüchenBade¬
zimmerseienundauchbaubehördlichseinerzeitals Badezimmerkonseniert
wordenseien .Gegendie EntscheidungderAbgabenberufungskommissionhat
dieHauseigentümerindieBeschwerdeandenVerwaltungsgerichtshofergrif¬
fen .IndervorkurzemstattgefundenenVerhandlunghatnunderVerwaltungs-¬
gerichtshofdie Beschwerdeals unbegründetabgewiesen.In derVerhandlung
hatdabeiderVerwaltungsgerichtshofdieArgumentationdesVertretersderbelangtenBehördeübernommenundausgeführt ,dasseineTrennungeinesFa¬
milienhausesin einzelneMietobjektenachdemWohnbausteuergesetznur
dannanzunehmensei ,wenndadurchselbständigeWohnungengeschaffenwerden.
EineselbständigeWohnungliegeabernichtschondannvor ,wennminde-¬
stens ein WehnraumundKüchevorhandenseien ;zu dieserMindestumfangsbe-¬
stimmungmüssennochdieVoraussetzungentreten ,diefürjedeselbständigeWohnungnachder verkehrsüblichenAuffassungzu geltenhaben .DieseKri¬
terienseienunmittelbareZugänglichkeitundandere .DerVerwaltungsge¬
richtshofhatauchderAuffassungdesMagistratesundderAbgabenberufungs¬
kommission ,dass zumBegriffeeiner Küchenicht bloss die faktischeVer¬
wendung,sonderndiebestimmungsmässigeWidmungeinesRaumeserforderlich
sei ,zugestimmt;dieAufstellungeinerKochgelegenheit,ohnedassder
ganzeRaumdenCharaktereinerKücheerhalte ,genügejedenfallsnicht.
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